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Erklärung zur Hausarbeit (§ 21 Satz 2 StudPrO)  
 

Diese Erklärung ist gesondert – nicht eingeheftet! – mit der Hausarbeit abzugeben.  
Auf der Arbeit sind lediglich Matrikel- und Prüfungsausweisnummer anzugeben.  
Der Name muss auf diesem Blatt, darf aber nicht auf der Hausarbeit angegeben werden. 
Die Arbeit darf nicht unterschrieben werden, dieses Blatt muss unterschrieben werden.  
DIESES ERKLÄRUNG ERSETZT NICHT DIE ERFORDERLICHE PRÜFUNGSANMELDUNG BEIM PRÜFUNGSAMT! 

 
 

Ich, Frau/Herr stud. iur. _________________________________________________,  

Matrikelnummer |____|____|____|____|____|____|____|  

Prüfungsausweisnummer |____|____|____|____|____| (erste 5 Ziffern, etwa 01234)  

habe unter meiner Matrikel- und Prüfungsausweisnummer eine häusliche Arbeit 

im  

  Bürgerlichen Recht /   Öffentlichen Recht /   Strafrecht  

  als Teil der Zwischenprüfung („kleine ZP-Hausarbeit“)  
  als Teil der Zwischenprüfung („große ZP-Hausarbeit“)  
  als Zulassungsvoraussetzung zur Schwerpunktprüfung („Fortgeschrittenen-HA“)  

 
bei _____________________________________________ 

Name des Prüfers oder der Prüferin  

im Sommersemester/Wintersemester 20 |____|____|/|____|____|,  

zu der ich mich zuvor über das Prüfungsamt (KLIPS) angemeldet habe, eingereicht, 

die ich selbst und ohne unzulässige fremde Hilfe erstellt habe.  

Die Ordnung der Universität zu Köln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Arbeit und zum Umgang 

mit wissenschaftlichem Fehlverhalten – Amtliche Mitteilungen 24/2011 (einsehbar über 

http://www.jura.uni-koeln.de/rechtliche_grundlagen.html) – habe ich zur Kenntnis genommen.  

Mir ist bewusst, dass Täuschungen in Hochschulprüfungen gemäß § 63 Absatz 5 HG NRW mit 

Geldbußen von bis zu 50.000 Euro geahndet werden können.  

 

 

_______________________ ________________________ 

Ort, Datum,               Unterschrift 
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Große Zwischenprüfungshausarbeit im Zivilrecht 

„Verbohrte Nachbarn“ 

A ist Eigentümer eines sehr schönen Grundstückes in Köln-Hahnwald. Auf diesem hat er sich ein Einfamilienhaus 

gebaut und einen prächtigen Garten im französischen Stil angelegt. Die südliche Seite seines Grundstückes wird 

begrenzt durch das Grundstück des B. Dessen Geschmack trifft weniger ein kunstvoll gestalteter Garten als vielmehr 

ein Garten, der von Eingriffen durch Menschen verschont und möglichst naturbelassen bleiben soll. Die 

Grundstücksgrenze zwischen den Grundstücken von A und B wird durch einen Maschendrahtzaun markiert. Auf 

dem Grundstück des B stehen hinter dem Maschendrahtzaun acht üppige Rosskastanien. Die Bäume stehen dort seit 

fast zehn Jahren und sind drei Meter von der Grundstücksgrenze zum Grundstück des A entfernt. A kann indes nicht 

recht Gefallen an diesen Bäumen finden, weil sie im Sommer aufgrund ihrer Belaubung dazu führen, dass eine Seite 

des Hauses und das Wohnzimmerfenster stets im Schatten der Bäume liegen und es dort deshalb nicht richtig hell 

werden kann. Zudem fällt im Herbst das Laub in starkem Ausmaß auf das Grundstück des A, was mit einer sehr 

deutlichen Mehrbelastung bei der Reinigung des Grundstückes vom Laub der Rosskastanien verbunden ist. Diese 

übersteigen den gewöhnlichen Reinigungsaufwand und kosten den A 500 €. 

 

Auch aus einem anderen Grund ist A besorgt. Er hat erfahren, dass B plant, auf seinem Grundstück in 30 m Tiefe 

die sich dort – ebenso wie auf dem Grundstück des A – befindlichen Hohlräume zu nutzen, um dort Wärmeenergie 

zu speichern. Dabei kann aber sichergestellt werden, dass nicht auch die Hohlräume auf dem Grundstück des A 

durch die eingeleitete Wärmeenergie für die Speicherung einbezogen werden. Genau die eingeleitete Menge an 

Wärmeenergie soll dann im Winter nach Bedarf zur Beheizung des Hauses von B wieder entnommen werden. Zu 

diesem Zwecke ist es allerdings erforderlich, dass Bohrungen in das Erdreich vorgenommen werden. Diese sind zur 

Vorbereitung der Einleitung der Wärmeenergie und der späteren Wiederentnahme notwendig.  

A befürchtet nun, dass es durch die Bohrungen zu erheblichen Schäden an seinem Grundstück und an seinem Haus 

kommen wird. Ob dies allerdings tatsächlich der Fall sein wird, ist zum Zeitpunkt der Planung, in dem sich B noch 

befindet, unklar. 

 

Da der B dem A als „Öko-Fritze“ ohnehin nicht ganz geheuer ist, hat er zur besseren Kontrolle dessen, was sich auf 

dem Grundstück von B abspielt, auf seinem Grundstück eine Videokamera installiert, die auf den Garten des B 

gerichtet ist und in der Zeit von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr ohne Pausen Aufnahmen macht, die dann von A am 
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darauffolgenden Tag wieder gelöscht werden. Es gehe ihm, A, keineswegs um die Kontrolle des Nachbarn B, 

sondern er möchte früh Kenntnis darüber haben, wenn sich auf dem „wilden“ Grundstück des B etwas ereignet, was 

Folgen für seinen Garten haben könnte. 

 

1) A verlangt von B die durch den Laubfall auf seinem Grundstück entstandenen 

zusätzlichen Reinigungskosten in Höhe von 500,--€ und weitere 250,--€ für die 

entstandenen Kosten der Beseitigung von Moos an der Hauswand des A, welches 

aufgrund der Verschattung gewachsen ist. 

2) A verlangt von B, dass er es unterlässt, im Zuge der Nutzung der Hohlräume unter der 

Oberfläche des Grundstückes von B Bohrungen vorzunehmen. 

3) B verlangt von A, dass er unverzüglich die Videokamera, die auf sein, Bs, Grundstück 

gerichtet ist, abbaut und sich verpflichtet, in Zukunft es zu unterlassen erneut eine 

derartige Kamera zu installieren. 

Aufgabe:  

Prüfen Sie, ob A bzw. B die unter den Ziffern 1) – 3) geltend gemachten Begehren zustehen. 

 

Anmerkungen:  

Zu 1) sei auf § 41 Abs. 1 Nr. 1 und § 47 NachbG NRW hingewiesen. 

 

Zu 2) sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den Bohrungen zur grundstücksbezogenen Speicherung von 

Wärmeenergie (sog. oberflächennahe Geothermie) wegen Eingreifens der Ausnahmeregelung in § 2 Abs. 1 Nr. 1 in 

Verbindung mit § 4 Abs. 2 , Halbsatz 2 Nr. 1 BBergG nicht um einen Bergbaubetrieb im Sinne des 

Bundesberggesetzes handelt. Dieser Hinweis bedeutet jedoch nicht, dass im Rahmen der Prüfung des geltend 

gemachten Anspruchs nicht möglicherweise auch bergrechtliche Vorschriften in Bezug genommen werden müssen.  

 

Formalitäten: 

Max. 20 Seiten, Zeilenabstand: 1,5, Seitenrand: 1/3 rechts, Schriftgröße: 12 pt, Schrift: Times New Roman, 

Fußnoten: 10 pt.  

Im Übrigen wird auf die allgemeinen Hinweise auf der Homepage des Instituts verwiesen. 

 

 

Viel Erfolg! 

 


